
 

 
 
BU Nr. 227/2020 
 
 
Berichte, Bekanntgaben, Verschiedenes 
Wahlen zum 5. Jugendgemeinderat der Stadt Weinstadt 
 
 

Gremium am  

Sozial- und Kulturausschuss 04.11.2020 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme    
   

 
 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten: 1500 Euro (2021) 
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr: 7500 Euro (2020) 
Haushaltsplan Seite: 284 (2020) 
Produkt: 36.20.0300 – Kinder- und 

Jugendbeteiligung 
Maßnahme (nur investiver Bereich): entfällt 
Produktsachkonto: 42715000 
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen: Nein 
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen: Nein 
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)  

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
Projekt 3.2 Jugendfreundliches Weinstadt 
   

 
 
Verfasser: 
15.10.2020, Amt für Familie, Bildung und Soziales, Kurt Meyer    

 
 
Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum 

Oberbürgermeister 
Scharmann, Michael, 
Oberbürgermeister 

22.10.2020 

Ordnungsamt Schmid, Peter 20.10.2020 

Amt für Familie, Bildung und Soziales Friedel, Gerhard 19.10.2020 

Hauptamt Beck, Jan 19.10.2020 
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Sachverhalt: 
Es wird Bezug genommen auf BU JGR 013/2020. Der Jugendgemeinderat der Stadt 
Weinstadt hat in öffentlicher Sitzung am 05.10.2020 nach § 1, Absatz 4 der 
Wahlordnung für den Jugendgemeinderat folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Als Wahltag für die Wahlen zum 5. Jugendgemeinderat wird Donnerstag, der 25. 

März 2021 festgelegt. 
 
2. Die Onlinewahlen finden von Montag, den 15. März 2021, 8:00 Uhr bis 

Donnerstag, den 25. März 2021, 24:00 Uhr statt 
 
Die Amtszeit des 4. Jugendgemeinderats der Stadt Weinstadt endet nach zwei 
Jahren am 31. März 2021. Der Wahltag für die nächsten Wahlen wird vom 
Jugendgemeinderat festgelegt. Er muss in die laufende Amtszeit fallen. 
 
Gemäß § 5, Absatz 5 der Wahlordnung finden die Wahlen ab dem 10. Tag vor dem 
Wahltag und am Wahltag bis 24:00 Uhr als reine Onlinewahl statt. Dementsprechend 
ergibt sich ein Wahlzeitraum von Montag, den 15. März bis Donnerstag, den 25. 
März 2021. 
 
Die Wahlen und alle damit in Verbindung stehenden Veranstaltungen werden durch 
das Stadtjugendreferat organisiert. Aus beigefügtem, detailliertem Plan ist der sich 
aus dem auf den 25. März 2021 festgesetzten Wahltag ergebende Ablauf der 
Wahlen ersichtlich.  
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